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Allteilllllg' Fcrnstudium 

BEITRÄGE ZUlU SELBSTSTUDIUlII 

Der Brandschutz In landwirtschaftlichen Betrieben DK 63 : 614.84 

VOll lllg. F. SCHÄFER, Bcrlhl- Wartcubcrg 

In diesem H eft finden unsere Leser mehrere Beiträge über die Verhütung von Unfällen bei landwirtschaft 
lichen Arbeiten. Unse/'er Auffassung nach ist der Hrands chutz auf dem Dorfe enlJ mit diesen Fragen verbun
den. weil auch die F euel'schäden gena'!·, wie die Unfälle alljährlich große votkswirtschaftliche Verluste verur
sachen. 
Der nachstehende Aufsatz soll nun dazu beitragen, (l.tle·n Betriebs!eite'rn und Brandschutzverantworttichen auf 
dem Lande H inweise für die Schwerpunhte ihrer Arbeit im tätigen und vorbeugenden Brandschutz zu !'ieben. 
Für unsere Ferl1studenten bril1gt er außerdem. wiclttiges Studienmateria.l. Die Redaktion 

Ol'gauis11tion dcs lll'll ndsthu Iz('s 
Die Statis tik der Brände weist immer wieder große Schadensummen 

in den Betrieben der Landwirtschaft a us. Die Schäden bringen oft 
nur schwer ode r gar nicht ersetzbare Verluste an lebendem und totem 
Inventar. Jede Fahrlässig keit, die Zu Brandschäden führt, jede vor
sätzliche Brandstiftung sowie jeder Blitzschlag mit Brandfolge schadet 
unserer Volkswirtschaft. Ganz besonders gilt das für die Landwirt
schaft , denn die große I(onzentratio n leicht entzündbarer Stoffe und 
die oft weiten Entfernungen zu den nächsten Feuerwachen erschweren 
die Brandbekämpfung und treiben die Brandschadensummen in die 
H ö he . Es ist deshalb insbesondere die Aufgabe der Betriebsleiter und 
Brandschutzveran twortli chen, durch vorbeug~nde Maßna hmen Brände 
zu verhindern . Außerdem muß Vorsorge getroffen werden , d"ß bei 
eventuell auftretenden Bränden eine sc hnelle und sch lagkräftige 
Brandbekäm pfung einsetzt. Die Mita rbeit aller Kolleginnen und Kol
legen muß durch intensive Aufklärungsarbeit gewonnen werden; die 
bei vielen verbreitete Ansicht, der Brandschutz sei nur eine Aufgabe 
der Fe uerwehr und der Volkspolizei, ist falsch und irrig . 

Wcr ist, fiir dcn ßranllschlltz d('s Bl'friebcs verant,wort.lich7 

Hierüber gibt die "I. Durchführungsbestimmung zur Verordnung 
über das Brandschutzwesen" vom l5. September 1950 Auskunft. Da 
nach is t jede betriebswirtschaftliche Einheit unabhängig von Art und 
Größe in der Land - und Forstwirtschaft ein Betriebsbrandschutz
objekt. HierzOJ gehören also jedes VEG, jede LPG und MTS sowie 
das Gehöft jedes werktätigen Einzelbauer" . Für jedes dieser Objekte 
ist e in Brandschutzverantwo rtli che r zu benennen, der Mitgli ed der 
BetriebSleitung sein muß. Bei den Einzelbaue rn wird in den meisten 
Fällen der Besitzer selbst , bei der MTS und VEG der Technische 
Leiter der Brandschutzverantwo rlliche sein. Bei der Auswahl des 
Kollegen für diese verantwortungsvolle Funktion ist zu beachten , daß 
der Brandsc hutzverantwortliche den Betrieb in allen Zweigen kennen 
und daß er die technischen «enntnisse haben muß, um von sich aus 
begründete Forderungen im vorbeugenden Brandschutz zu steilen. 
Bei größeren Objekten kann er anderen Kollegen einen genau fest
gelegte n Verantwortl'ngsbezirk zuweise n. Die erste Aufgabe jedes 
BrandschutzverantwortIichen muß es sein, speziell für seinen Betrieb 
gültige Schut zvo rschriften auszuarbeiten und diese in einer Brand
schutzakte zu hinterlegen . In dieser Schutzvo rschrift ist die Alarmie
rung der Feuerwehr und Volkspolizei, s ind die speziellen Vorschriften 
für die Brandsicherheit des Betriebe, sowie der Sta,ndort eventuell 
vorhandener Feucrlösc hgeräle und Mittel (z. B. Feuerlöscher, Trag
spritzen) festgelegt. Diese Vorschriften gibt der Brandschutzvera nt
wortIiche jedem J<ollegen bekannt , es ist w1chtig, diese Belehrung in 
genau festzulegenden Abständen wiederholen zu lassen. Jeder ist ver
pffichtet, sich dartach zu richten . Bei dieser Gelegenheit soll auch 
immer wieder au f die "Vero rdnung zum Schutz der Ernte" l1in
gewies~n werden. Wer es bi s heute nGch nicht getan hat, sollte es 
nicht versäumen, gerade jr.tzt im H"rbst mit jedem Belegschafts
mitglied noch einmal spezie ll über diese Vorschrift zu sprechen. Es 
darf kein Halm durch Brandschaden verlorengehen I Um bei aus~ 

brechenden Bränden eine schnelle und schlagkräftige Brandbekämp
fung sicherzustellen, wird für jedes Objekt ein Lageplan aüfgestellt. 
Dieser Plan muß neben der genauen Lage der Gebäude auch ihren 
Zweck kennzeichnen (Garage, Rinderstall, Sc heune usw.). Von be
sonderer Wichtigkeit ist daneben noch das Einzeichnen der Notaus
gänge , Fluchtwege und der Wasserentnahmestellen, denn dieser Plan 
soU der Feuerwehr im Falle eines Brandes beim Eintreffen übergeben 

werden, um dem Leiter der Aktion beim ri chtigen, planmäßigen Ein
sa tz seiner Löschkräfte zu helfen und unnötiges Suchen nac h Wasser
en tnahmesteIlen zu vermeiden. Für schnellen Feueralarm ist es zweck
mäßig, an verschiedenen Stellen des 'Obje kts Schilder mit rot.er 
Umrandung, weißem Feld und schw arzer Schrift ausz uhängen, a ll s 
denen die Ortsangabe des nächsten Feuermelders, Fernsprechers orle r 
der nächsten Feuermeldest.elle ersichtlich ist, a ußerdem An sch riften 
lind Rufnummer der Feuerwach e, Volkspolizei und des Roten Kreuzes 
sowie des Brandsch utzverantwortI ichen und des Inhabers oder Be
triebsleiters. \-Venn diese grundlegenden Voraussetzungen geschaffen 
sind, beginnt die eigentliche Tätigkeit des Brandschutzverantwort
li chen . Er überwacht den gesamten Ablauf innerhalb seines Bereichs, 
um durch stri kte Einha ltung der gesetzlichen Vorsc hriften Brände 
zu verhüten . In Zusam menarbeit mit der gesamten Betriebsleitung 
versucht er den Brandstiftern die Möglichkeit zu nehmen, Brände z u 
legen und damit unse rer Volkswirtschaft zu sc hade n. Durch erhöhte 
vVachsamkeit muß erreicht werden, daß gerade die Brände durch be
wußte Brandstiftung verhindert werden. Bei seinen regelmäßi ge n Kon
trollgängen soll er darauf achten, daß auch während der Ernte
kampagne ständ ig alle An- und Abfahrtwege frei geh alte n werden, 
d<lß nur an den dafür vorgesehenen Stellen geraucht wird und auf 
all die anderen Dinge , die den meisten Kollegen bekannt sind , die 
jedoch nach dem Grundsatz " Es wird schon nichts passieren!" nicht 
beachtet werden. Ein «ontroUbuch gibt ihm die Möglichkeit , un
belehrbare Sünder zu r Verantwortung zu ziehen. 

Lösch WllssCI'\'CrSOl'gllllg 
Bei der Brandbekämpfung au f dem Lande stellen sich der Feuer

wehr immer wieder erhebliche Schwierigkeiten bei der Sicherstellung 
der Lösc hw'asserversorgllng entgegen. Die Feuerwehr entnimmt das 
Löschwasse r aus Feuerl ösc hteichen, Brunnen und Hydranten; der 
Wasserbedarf der Feuerl ösc hpumpen 1St erheblich, eine normale Feuer
löschpumpe TS 8 verbraucht in der Minute 800 I Wasser. Deshalb 
muß der Feuerlöschteich auch entsprechende Abmessungen haben, 
um die genügende Menge Löschwasse r bereitzuh a lte n. Am besten sind 
die in DIN 14210 genormten Löschteiche, in ihnen wurden die Er
fahrungen vieler Fachleute beriicksichtigt, sie ermöglichen eine um
fassende Brandbekä mpfung. Bei der Wasserentnahme aus offenen Ge
wässern ist zu beachten , daß das Wasser nicht verschlammt sein darf. 
Ein häufig a uftretender Mangel ist der sc hlechte Zustand der Anfahrt
wege zu den Löschwassers teUen . Wenn die schweren Löschfahrzeuge 
mit eingebauter Pumpe an das Objekt heranfahren, dann sinken 
diese oft ein, der Einsatz wird verzögert und das Feuer kann weiter 
um sich greifen. Es liegt also im Interesse jedes Besitzers und jeder 
Be triebsleitung, dafür zu sorgen, daß die Wasserstellen ständig be
tretbar und befahrbar sind . In den meisten Gemeinden wird die Lösch
wasserversorgung aus Brunnen bewerkstelligt. Vielen Bürgermeistern 
als Hauptbra ndsc hutzverantwortlichen mag dieser Artikel Veranlas
sung sein, ihre Brunnen noch einmal zu überprüfen. In welchem Zu 
stand befinden sich diese häufig' Umstellt von altem Gerümpel oder 
umwuchert von Unkraut fristen sie ein unbeac htetes Dasein. Wenn 
dann der Ernstfall eintritt, beginnt ein heftiges Suchen nach dem 
Brunnen, er wird frei gemacht und erst danach kann die Feuerwehr 
mit ihrer Arbeit beginnen. Richtig is t es, die Brunnen im Jahr minde
stens zweimal von der Feuerwehr abpumpen zu lassen, den rot
weißen Anstrich s tändig zu erneuern und auch hier die Anfahrt frei 
zu halten. Grundsätzlich muß noch einmal darauf hingewiesen wer
den: Die Bürgermeist.er als Hauptbrandschutzverantwor tIiche ihrer 
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Gemeinde tragen di e Verantwortung für die Löschwasserversorgung. 
Ein Sonderfall soll die' Bedeutung der Löschwasse rversorgung noch 
einmal he rvorhebe n. In Hoherlehme ( Bezirk Potsda m) brannte das 
Gehöft ei nes Einzelbauern. Die Frau des Eigentümers ha tte glühende 
Asche auf den Misthaufen ges treut, dieser geriet in Brand und ent
zündete die Scheune, die mit den Stallungen und dem Wohnhaus 
eine geschlossene Einheit bildete. Die Löschwasserversorgung war 
durch Unterflu rhydranten gesichert, doc h das Gebäude lag oben auf 
dem Berg, der Wasserdruck war derart niedrig, daß bei der \Vasser
entnahme mit Pumpe die Schläuche durch d en entstehenden Unter
druck zusam mengesaugt wurden, denn mit je 10 m Steigung verliert 
ja das Wasser immer I at Druck . So entstand eine gefährliche Situa
tion, der nächste Löschteich war zu weit entfernt, um mit den vor
handenen Sch läuchen die Löschwasse rversorgung sicherzustellen. Nur 
mit Mühe gelang es den l'eue rw ehrmännern, einen T o tal schaden zu 
verh indern. Dieses Beispiel sollte den verantwortlichen Stellen der 
Planung eine Warnung se in. Beim N eubau landwirtsch aft.iicher Be
triebe muß die Löschwasserversorgung s ichergestellt sein. Die Brand
schutzverantwortlichen der Betriebe aber sollten immer an die nächs te 
Löschwasserstelle denken. 

I{lci nlöschgcrä I e 
Nicht immer wird mit Wasse r gelösc ht; ein wichtoge~ Mittel gerade 

zur Bekämpfung von Entstehungs bränclen sind die ve rschiedenen 
I(lei nlöschgeräte. Zu diesen zählt auch die Kübelspritze , sie eignet 
s ich besonders Zljr ersten Brandbekämpfung in den Fällen, wo Ho lz, 
Papier 'oder Kohle zur Entzündung gekommen ist. Wichtig ist hi er
bei, daß die Kübelspritze ständig Löschwasser enthält, griffbe re it 
steht, und daß jeder di e Handhabung der Kübels pritze ·versteht. Sie 
hat gegenüber den Feue rlösc hern den Vorteil, daß die Spritzdauer 
beim s tänd igen Nachfüll en unbegrenzt ist. Die Spritzdauer der Feuer
löscher schwa nkt dagegen zwischen 30 und 120 Sekunden. Der Feuer
löscher erfordert des halb bei der Brandbekämpfung, daß das Lösch
mittel den Brandherd sofort und ri chtig trifft, viele K ollegen halten 
den Löschstrahl aber in die Flammen, der eigentliche Lösc hstrahl 
geht dann über d e n Brandherd hinweg. Die Tafel I soll den Br; nd
schutzvera ntwortli chen Hinweise auf die wichtigsten Typen der 
F euerlöscher geben. 

Tafel I 

Type I Ei osa tzgebi e t I 
Gewicht 

[ kg l 

:-<aßlöscher DIN Naß 10 Holz, S trOh, Papier, Kohlen, 
Tex lilien 15 

Sc haumlöscher DIN Benzin , Ben zol , P e troleum, öle, 
Schaum lO Fette , Teer, Lacke 18 

K ohleosa ure-Trocken- Benzin , Minera löle, Azet y len , 
löscher DIN Trocken 6 Wa sserstoff, Brände io e lektri-

sc hen Anlagee unt e r Spa noung 10 
Tetral ösc her T 1 L/5 Geeif:'net zum Mitführe n im Pkw, 

lösc ht Benzin, Benzol, Oie, auch 
für ele ktriscbe Anlagen 2,8 

Tetr~lösc her T 2 L/ S Geeigne t z um Mitführen a n Lkw 
und Sc hle ppern, löscht Benzin. 
Benzol, Oi e, auch für elektri-
sche Anlagen 6 

K o hlensäure-Sc h nee - Ein hesonders zuverlässiger 
Feuerl öscher Sc hut z für e lektri sche Anlagen 

und feuergefährliche- Flüssig-
keiten, jedoch mit sehr großer, 
plötzlicher Kühlw irkun g 24 

Entsprechend dem zu löschenden Gut muß also der Feuerlöscher 
ausgesucht werden . Grobe Fehler werden immer wiede r bei der Mon
tage der Feuerlöscher gemacht. Der Feue rlöscher soll griffbereit hän
gen, häufig muß m a n erst das brennend e Gut passieren , um den 
Feuerlöscher zu erreichen. Des halb ist es richti g, bei Garagen den 
F euerlösc her direkt an de r Tür anzubringen, denn wenn ein Fahrzeug 
brennt, is t es für den Lösc henden zu gefährlich , an dem brennenden 
Fahrzeug vorbeizulaufen, um d en Feuerlöscher zu erre ichen. 

Garagen, Schlippen IISW. 

Welche besonderen Arten von Garagen und Einstellplätzen kennt 
man) Man lInterscheide t K leineins tellplätze bis 100 m 2 Grundfläche 
einsch ließlich der fe ue rgefährdeten Nebenräume, Mitteleinstellplätze 
liegen zwisc hen 100 und 400 m 2 und Großeins tellplätze sind die Ga
ragen und Fahrzeughallen, die über 400 m 2 Grundfläche haben. Die 
näheren Bestimmungen für die verschiedenen Formen der Garagen 
und Fahrzeughallen sind p us der "Verordnung übe r Garagen und 
Einstellpl ätze" vom 17. Februar 1939 mit den Änderungsbestimmun
gen vom 13 . September 1944 zu ersehen. In jeder Garage und Fahr
zeughalle ist e in Schild mit der Aufschrift .,Feuer und R a uc he n polizei
lich verboten!" anzub ringen. In jeder Mittel- und Großgarage ist 
neben den an den Fahrzeugen befindlichen Feuerlöschern zusätzl ich 
bei Unterstellung bis zu zehn Fahrzellgen e in HandfeuerJöscher, bis zu 

20 Fahrzeugen zwei Handfeuerlöscher und darüber hina us fiir je 
20 Fahrzeuge ein weiterer Handfeuerlöscher anzubringen. Die Lage
rung des Kraftst o ffes in den Garagen und Einstellplätzen ist be
sc hrä nkt. Für jed es Fahrzellg darf nur ein Kraftstoffbehälter oder 
Kanis ter (fest verschl ossen) mit einem Fassungsvermögen bis zu 15 I 
abgestellt werden. Darüber hinaus ist die Lagerung von Kraftstoff 
und Kraftstoffbehältern , auch von leeren Kanistern, verboten. Da 
hier sehr oft gesündigt wird, ist es allen Kraftfahrern und Traktoristen 
zu empfehl en, noch einmal die Einste llplätze ihrer F ah rzeuge in diese r 
Hinsicht zu iiberprüfen. Sehr mangelhaft s ind in vielen landwirtschaft
lichen Betrieben die elektrischen Anlagen, die oft über einen im
provisierten Zustand nIcht hinauskommen. Hier ist eine in regel
mäßigen Abständen erfolgende Kontrolle a ller Anlagen durch den 
Fachmann sehr notwendig, denn alle elektri sc hen Anlagen vom Mo to r 
hi s zum Bügeleisen müssen den VDE-Vorschriften , herausgegeben von 
der Kammer der Technik , entsprechen. 

Einsch lilgigc Vorschriften lind Verordnungcn 
Für die landwirtsc haftlichen Betriebe gelten insbesondere die 

VDE 0105 Vorsc hriften nebst Ausführungsregeln für d en Betrieb 
von Starkstromanlagen und 

VDE 0130 Elektrische Anlagen in der Landwirtschaft. 
Nach der Überprüfung durch den Fachm ann wird in der Brandsc hlItz
akte ein Protokoll (vo n d iese m Fachmann unterschrieben) hinter
legt. Der Brandschutzverantwortliche achtet dann bei seinen täglichen 
I<ontrollgängen noch darauf, daß keine Sicher ungen geflickt sind, 
daß Aus besserungsarbeiten nur von Fachleuten au~gefüh rt werden 
und daß die Einführungsstellen von Leitungen in Gebä ude nicht mit 
Stroh, Papie r und anderen brennbaren Stoffen gefüllt s ind. Stroh
und Getreidediemen, H olzstapel und Dungstätten dürfen nicht so er
richtet werden, daß Personen unmittelbar oder mit Geräten zufällig 
di'e Leitungen berühre n können, auch beim Aufstellen von Hö hen
lö rderern und anderen Maschinen sowie beim Beladen von Fahrzeugen 
ist auf diese Gefahr zu achte n. 

Verortlnllng zum Schulze tier Erllte 
Diese Vero rdnung trat am 29. Juni 1950 in Kraft , um die Ernte 

vor der Vernichtung durch F euer zu bewahren. Neben den in dieser 
Verordnung den Gemeinden gestellten Aufgaben erhalte n auc h die 
Be triebe ihre Pflichten zugewiese n. E s wird noch einmal beso nders 
darauf aufmerksam gema cht, daß die Eige ntümer, Leiter und Ver
walter von landwirtsc haftlichen Betrieben und MTS voll für d en 
Brandschutz vera ntwo rtlich sind. Sie si nd verpflic htet, alle notwen
digen Maßnahmen zu treffen, um ßrandgefahren auszuscha lten und 
die Ernte VOr Brandschäden zu bewahren. Wenn s ie nicht selbst 
Brandschutzverantwortlich er s ind , können sie diesem trotzdem nicht 
die Gesamtverantwortung übertragen, der Brandschutzverantwort
liche organisiert und überwacht den Brandschutz, die Verantwortung 
trägt der Betriebsleiter. Neben vielen anderen Dingen schreibt die 
Verordnung vor, daß folgende Abstände e ingehalten werden müsse n : 

25 m von Getreide-, Stro h- und Heuschobern und von Gebä uden 
mit Hartdach (Z iege l), 

25 m von Starkstromfrei leitungen, 
60 m von öffentlichen Straßen und Wegen, 
60 m von Gebäuden mit Weichdächern, Holzbauten, Schuppen und 

l'el dscheu nen, 
100 m von Bahngeleisen , 
100 m von Waldungen , 
300 m von Betrieben mit besonderer Brandgefahr (MTS, T ankste lle n , 

Speicher , hol zve rarbeitende Betriebe), 
60 m von Erntelägern und Scheunen sowie I<raftstofflagern , 
10 m beim Einsatz von Benzi n- oder Dieselmotoren zum Drusch 

zwischen Erntevorrat und Maschine, 
15 m beim Einsatz von Lanz-Bulldogs zum Dru sc h zwischen Ernte

vor rat und Maschine , 
20 m beim Einsa tz von Lokomobilen zum Dru~ch zwisc hen Ernte

vorra t und Maschine. 

Der Abstand des Druschplatzes zur nächsten Wasserentnahmes telle 
der Feuerwehr darf nicht mehr als 300 m betragen, wobei zu beachten 
ist, daß die Errichtung auch des kleinsten Druschplatzes der Genehmi
gung durch die Ortsbrandschulzkommission bedarf, der eingese tzte 
Druschmaschinis t wird von der Volkspolizei, Abt. Feuerwehr, über
prüft , bevor er den Druschmaschin istenausweis erhä lt. Dieser kurze 
Auszug aus der Verordnung zum Schutz der Ernte möge den Brand
schutzverantwo rtli chen Veranlassung sein, noch einmal ihre Betriebe 
zu überprüfen und die wichtigsten Vero rdnungen und Vorschriften 
zu studieren. Ihre Verantwortung für die ihnen anvertrauten Güter 
unserer Volkswirtscha ft ist sehr groß. 
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